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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 211-2021 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.312 
  
Eingereicht am: 16.09.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Hamdaoui (Biel/Bienne, Die Mitte) (Sprecher/in) 

 
 

 
  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Reform der französischen Rechtschreibung in der Westschweiz 

Die Reform der französischen Rechtschreibung, die von der Westschweizer Bildungsdirektorenkonferenz 
(CIIP) empfohlen wird, hat in der Westschweiz zu einem Aufschrei geführt. Eine Petition ist im Umlauf, um 
sich dagegen zu wehren, und der Genfer Grosse Rat fordert, dass die Rechtschreibreform zumindest aus-
gesetzt wird. Diese Reform betrifft natürlich auch die Schülerinnen und Schüler der französischsprachigen 
öffentlichen Schulen im Kanton Bern.  

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie kann es ein Fortschritt sein, wenn Schülerinnen und Schülern erlaubt wird, für Zwiebel «ognon» 
statt «oignon» zu schreiben, und Zirkumflexe oder Bindestriche aus vielen gängigen Substantiven 
entfernt werden? 

2. Besteht aus pädagogischer Sicht nicht die Gefahr, dass diese Reform an den französischsprachigen 
öffentlichen Schulen des Kantons Bern zu einer Verflachung der Französischkenntnisse führt? 

3. Eine Sprache ist notwendigerweise mit einer Kultur und einer Geschichte verbunden. Jedes Wort hat 
seine eigene Etymologie. Warum sollten wir den Schülerinnen und Schülern diesen Reichtum vorent-
halten, indem wir bestimmte Wörter auf eine unverständliche und unerklärliche Weise «vereinfa-
chen»? 

4. Die CIIP behauptet, dass die Vereinfachung der Rechtschreibung den Allophonen das Erlernen der 
französischen Sprache erleichtern wird. Auf welcher empirischen Grundlage beruht diese Behaup-
tung? 

5. Welche Sanktionen würden für Lehrkräfte gelten, die sich weigern, diese Reform umzusetzen? 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


